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Anhang Corona  

zur Benutzungsordnung 
 

Unter Berücksichtigung der „aktuell geltenden Corona Verordnungen/Regelungen des Landes 
Hessen, des Rheingau Taunus Kreises und der Gemeinde Waldems“ (im folgenden 
Verordnungen genannt) wird der Grillplatz Wüstems wieder zur Nutzung freigegeben. 
 
Auflagen: 

 Die Verordnungen sind vom Mieter in Erfahrung zu bringen zu befolgen. 
 Die max. Teilnehmerzahl, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind den 

Verordnungen zu entnehmen. 
 Es ist vom Mieter ein auf die Verordnungen angepasstes Hygiene Konzept zu erstellen 

und anzuwenden. 
 Für die Einhaltung des Konzeptes sind die Mieter des Grillplatzes verantwortlich. Die 

Übernahme der Verantwortung wird durch Unterschrift unter den Anhang Corona 
bestätigt. 

 
Information: 

 Die Hütte gilt als geschlossener Raum. Hier sind besondere Vorschriften zu beachten. 
 Das Ordnungsamt der Gemeinde Waldems wird über die Nutzung des Grillplatzes 

informiert 
 
Maßnahmen: 

 Der Zugang zur Veranstaltung auf dem Grillplatz ist durch die Mieter zu kontrollieren und 
zu regulieren.  

 Im Zugangsbereich sind geeignete Desinfektionsmittel bereit zu stellen. 
 Bei jeder Nutzung ist durch die Mieter eine Teilnehmerliste zu führen und wegen einer 

evtl. Kontaktnachverfolgung für mindestens 4 Wochen aufzubewahren. Eine digitale 
Erfassung über geeignete Apps (CORONA-WARN-APP, LUCA …) ist empfohlen. 

 Die Sanitäranlagen für Damen und Herren dürfen jeweils nur von einer Person genutzt 
werden. 

o Die Mieter haben dazu ausreichend geeignete Reinigungs- und  
Desinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher bereit zu stellen. 

 Die Nutzung des Grillplatzes ist für Personen untersagt, die  
o typische Symptome einer Covid-19 Erkrankung (Fieber, trockenen Husten, 

Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) aufweisen, 
o einer Quarantänepflicht wegen nachgewiesener oder möglicher Corona Infektion 

unterliegen, 
o ein positives Testergebnis eines Antigen Selbst- oder Schnelltests haben. 

 
 
Die Einhaltung der oben beschriebenen Auflagen, Informationen und Maßnahmen stelle ich als Mieter 
ausdrücklich sicher. 
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